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RS OGH 1961/10/11 1Ob406/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1961

Norm

AußStrG §16 BIII2b

4.DVEheG §13

Rechtssatz

Keine o5enbare Gesetzwidrigkeit, wenn die Untergerichte die durch die Mutter beim österreichischen

Bezirksjugendamt erstattete Anzeige von der Geburt eines außer der Ehe geborenen Kindes als die ausdrückliche

Anerkennung angesehen haben, die wegen der Notwendigkeit, italienisches Recht anzuwenden, für den Eintritt der

Legitimation erforderlich ist.
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